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A n fra g e b e a n t w 0 r t un g 

In Beantwortung einer Anfrage der Abgeordneten NI i t t e r e rund 

Genossen, betreffend die 'Verhaft1:l.ng des Kaufmannes Otto Bukowsky in Jugo­

slawien, teilt Bundesmini st er für Auswärtige Angelegenheiten Dr. K r eis k y 

folgendes mit: 

Der in der Anfrage dargelegte Sachv erhalt bildet nach der Akt enlage 

der zuständigen Abteilung des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenhei­

ten nicht den vJesentlichen Tatbestand, welcher dem vor dem Militärgericht in 

Sarajevo geg,m den österreichischen Staatsbürger Ing.Otto Bukows'ky abgeführten 

Strafprozess zugrunde gelegt lilUrde. Eine Bekanntgabo dieses ~atbestandes 

kÖl1nt3 nur mit ausdrücklichar Zustimmung des Betro ffenen erfolgen. 

Ebenso ontspricht cLie BGhauptung, dass eine Zustellung der Anklage­

schrift unterblieben ist, nicht den Tatsachen. Vrie die österreichi,sche Bot-

schaft in Belgracl am 26. Jänner d.J. berichtete, lag in dit:;som Zei.tpun..~te 

die Anklageschrift dom Vert.:;idigl"r lng. Bukowskys 9 Dr. Popovic 9 bereits vor. 

Die Verhan.dlung, bei der nur im Punld 2) der An.klag'] die Öffontlich­

k,üt ausgeschlossen wurde? dauerte nicht 35 Tage. Sie fand in der Zeit zwischn 

dem 16. und 20. Februar d.J. statt und 'wurde zum Z'wecke der Einverna}l.Jllü des 

G,inzigen Entlastungs zeugen lng. B1..1kovvskys auf den 15. März v8rtagt 3 das 

Urtüil ist daIh'1 am 22 .~!Iärz d.J. gefällt worden. 

Die Botschaft ist bereits b8auftragt~ die Zustellung der Urteil$B.US;­

fc"rtigung zu betreiben, falls diese tatsächlich dem Verteidigor Bukowskys 

noch nicht zugnkommen sein sollte. Da von diesem gegen das Urteil bereits 

Berufung angemeldet 'aurde, könnte auch eine noch nicht crwiosene Verzögerlmg 

in dor Zustellung der Urteilsau8fertigung sich nicht zu Ungunsten des Häftlings 

auswirken. 

Iler 8inem österreichischen Häftling im Auslande von der Vertretungs­

bohörcle zu geyvährende Recht sschut z muss sich nach dem VÖ lkerrecht darauf b Q­

schränken 9 den der Verhaftung zugrunde li egenden Sachverhalt nach Tunlich­

k::dtfestzustGllon, ferner zu erhoben, ob der Häftling entsprechend. unter­

gebracht un,cl verpflegt ist, sowie darauf hinzuwirken, dass er alle di e 

Erleichterungen geniesse, die nach den 1 m Empfangsstaat b Gstehendon Vor­

schriften für Häftlinge zulässig sind, auf eine tunlichste Beschleunigung 

clos Verfahrens zu dringon und dafür zu sorgen, dass sein Rc,cht auf Vortoi­

digung .go:"7ahrt wird. 
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Wie aus der Berichterstattung der österreichischen Botschaft in 

Belgrad hervorgeht, genoss Ing. Bukowsky nach Mitteilung seines Verteidigers 

Jir. Popovib, der ihn wied~,rholt im Gefängnis aufsuchte, eine bevorzugte Be­

handlung, schlief in der Zahnambulanz dos G;Jfängnisscs, v(~rrichtete kein8rloi 

Arbeit und wurde aus der Privatküche seines Verteidigers mit Diabetiker- . 

Di'ätkost versorgt. Seiner Gattin, die in ständigem Briefvvechsel mit ihm und 

seinem Verteidiger steht, vTllTde die klaglose Üb ermi ttlung von Medikamenten 

usw~ im Wego der Bot8chaft wiederholt ermöglicht,und auch bei Gesprächen mit 

einem nach Sarajevo entsandten Botschaftsbeamten brachte der Häftling 

koinorlei BGschwerden vor. 

Bei der vor dem Mili tärge:richt in Saraj evo abgeführten Strafverhand­

lung war Ing. BukoVJsky von zwei Vorteidigern seiner Wahl, dem schon genann­

ten Dr q Popovib sowie dem Vizepräsidenten der bosnischen'Rechtsanwaltskammer 

])re ]Jlerkadic vertreten. Auss erdem ist von ,der Bot schaft übor Auftrag des 

Bundesminis-G eriums für Auswärtige Angelegenl18iten die Zulassung eines 

diplomatischen Beamten zur Hauptverhandlung er,,'lirkt vJOrden, was bi sher 

in ähnlich gelagerten Fäll(3ll noch nie gelungen v-var. 

Wie der von der Botschaft entsandte Beamte berichtote, ymrde der 

Prozess formalrechtlich korrekt abgovückclt, Bukowsky in seiner Verteidigung 

nicht eingeengt und das Pj~otokoll pr,izü,:e verfass t. Da gegon das Urteil 

Borufung angemeldet wurde, ist dioses noch nich:o' in Rfc;chtskraft erwachsen 

und das G-3richtsverfahron noch ilTJiler in Schwebe. 

Aus diesen Ausführungen geht hervor, class, dom ö st erroichi schen st aats­

bürgol' 1:1.g u Dtto BukoVJsky bishE:r jeglicher Recht sschut z im Rahmen der 

gegebel1en I'i:öglichkei ten zut cdl wurde 0 Dioser 1.Jvird ihm auch weiterhin im 

vo 11 8n ~~usmas s ge\vährt '\i-,or den. 

Antrag auf Enthaftung könnto nur von den Vertei~igern Bu~owskys 

,~z~:Sc bei erv'liese:r..er Haftunfähigkeitoder boi Vorliegen sonstiger in der 

jugoslawischen Strafprozessordnung vorgesehenor Umstände - eingebracht 

werdG:'.l ~ 

In ein schvvebendos Ge::c'ichtsv8rfahren einzugreifen und bei der jugo-

slawischen RrJgierul1g C:.ic Enthaftung eines Häftlings zu beantragen, kann 

vom BundesministeriUI2 für AusYiärtige ll.ngelogcnheiton leider obenso wepig 

in Betracht gezogen werden, als eine derartige Einflussnahme auf die 

östcrr;::;ich~schc Gerichtsbarkeit zulässig Yiäre~ da ein solches Einschreiten 

als Einmoncung in G.ie Recht cprechung eine8 souveränen :·:taatos zUTÜckgo"-

VJiGS.Jl1. vJerdGn TllÜ sstG ~ 
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